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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1982

Norm

AußStrG §14 B3

ZPO §502 Ca1

Rechtssatz

Die Frage, ob auch für die Dauer des vorübergehenden Aufenthaltes des Unterhaltsberechtigten beim

Unterhaltsp;ichtigen der auferlegte Unterhalt zu bezahlen ist, ist primär keine Frage der Bemessung, sondern des

Anspruchsgrundes.
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